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Anwendungsbereich und Definitionen (§1 KonfV): 

Die Erzeugnisse Konfitüre, Konfitüre extra, Gelee, Gelee extra, Marmelade1), Gelee-
Marmelade und Maronenkrem unterliegen der Konfitürenverordnung (KonfV), soweit sie 
dazu bestimmt sind, als Lebensmittel gewerbsmäßig in den Verkehr gebracht zu werden; 
ausgenommen sind Erzeugnisse zur Herstellung von Backwaren. (Anlage 1 der KonfV). 
Fruchtaufstriche unterliegen nicht der Konfitüren-Verordnung. 
 
Zutaten (§2 KonfV): 

Die Ausgangserzeugnisse für Konfitüre und Gelee müssen den Anforderungen der Anlage 2 
der KonfV entsprechen (betrifft Frucht, -pülpe, -mark, -auszüge, Zuckerarten sowie die 
Behandlung der Ausgangserzeugnisse). 

Außerdem dürfen die in Anlage 3 der KonfV aufgeführten Lebensmittel nach Maßgabe dieser 
Anlage verwendet werden (Honig, Fruchtsäfte, ätherische Öle aus Zitrusfrüchten, Speiseöle 
zur Schaumminimierung, Pektin, Zitrus-Schalen, Blätter von Pelargonium odoratissimum, 
Spirituosen, Wein und Likörwein, Nüsse, Kräuter, Gewürze, Vanille, Vanilleauszüge und 
Vanillin). Andere Zutaten sind nicht zulässig!  

Anforderungen an die Zusammensetzung: 

Tab. 1: Zusammensetzung 

 
Konfitüre extra, 
Gelee extra 

Konfitüre 
(Marmelade

1
), Gelee 

Fruchtaufstrich 

Zuckergehalt  
(refraktometrisch bestimmt) mehr als 55%2 mehr als 55%2 nicht geregelt 

Fruchtgehalt (mind.) fruchtartabhängig, z.B. fruchtartabhängig, z.B. 

nicht geregelt 
 

• Erdbeere: 45% 
• Johannisbeere: 35% 
• Quitte: 35% 
• Kirsche u.a. Früchte: 45% 

• Erdbeere: 35% 
• Johannisbeere: 25% 
• Quitte: 25% 
• Kirsche u.a. Früchte: 
35% 

Konservierungsmittel nicht zulässig2 nicht zulässig2 zulässig3 

1) Die Bezeichnung „Marmelade“ ist an Stelle von „Konfitüre“ für solche Erzeugnisse zulässig, die auf örtlichen 
Märkten (z.B. Bauern- und Wochenmärkten) und im „Ab-Hof-Verkauf“ abgegeben werden. Außerhalb dieser 
Bereiche ist unter „Marmelade“ gemäß europäischer Gesetzgebung ein aus Zitrusfrüchten (mind. 20%) 
hergestelltes Erzeugnis zu verstehen. 

2) ausgenommen Erzeugnisse, bei denen der Zucker ganz oder teilweise durch Süßungsmittel ersetzt wurde 

3) Benzoesäure: bis 500 mg/kg, Summe aus Benzoe- und Sorbinsäure: bis 1000 mg/kg. 

Bei der Herstellung von Erzeugnissen aus zwei oder mehr Früchten sind die vorgeschriebenen Mindestmengen 
anteilmäßig zu verwenden. 

Anforderung an die Kennzeichnung: 

Vorverpackte Konfitüren, Marmeladen, Gelees und Fruchtaufstriche unterliegen 
grundsätzlich den Kennzeichnungsregeln der Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV).  

Demzufolge sind mindestens anzugeben: 

• Bezeichnung (keine Fantasiebezeichnungen!) Für Produkte, die der KonfV unterliegen, 
sind die Bezeichnungen zu verwenden, die in Anlage 1 dieser VO aufgeführt sind. 

• Zutatenverzeichnis: Das Zutatenverzeichnis beginnt mit dem Wort „Zutaten“ und 
beinhaltet eine Auflistung aller verwendeten Zutaten in absteigender Reihenfolge 
ihres Gewichtsanteiles bei der Herstellung, ggf. mit Mengenangabe (Menge der 
verwendeten Früchte in %, wenn eine oder mehrere Fruchtart(en) genannt oder 
abgebildet werden).  
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Eventuell enthaltene Allergene (gemäß Anhang II der LMIV, z.B. Nüsse, Mandeln) sind 
im Schriftbild hervorzuheben.  
Verwendete Zusatzstoffe (z.B. Geliermittel, Säuerungsmittel, Farbstoffe) sind mit 
Klassennamen plus Verkehrsbezeichnung oder E-Nummer aufzuführen. 

• Füllmenge nach Gewicht (Schriftgröße mindestens 3 mm bei 50-200 g Inhalt, 
mindestens 4 mm bei 200-1.000 g Inhalt), im selben Sichtfeld wie die Bezeichnung 

• Name und Anschrift des Herstellers oder Inverkehrbringers (Post-Zustelladresse!) 

• Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD):  
entweder (wörtlich): „mindestens haltbar bis…[Tag, Monat, Jahr]“;  
oder mit Monat und Jahr: „mindestens haltbar bis Ende… [Monat, Jahr]“), dann ist 
zusätzlich eine Loskennzeichnung erforderlich.  

Ein Los ist die Gesamtheit von Verkaufseinheiten eines Lebensmittels, das unter 
praktisch gleichen Bedingungen erzeugt, hergestellt oder verpackt wurde. Die Angabe 
muss aus einer Buchstaben-Kombination, Ziffern-Kombination oder Buchstaben-/Ziffern-
Kombination bestehen. Der Angabe ist der Buchstabe „L” voranzustellen. 
Auf den Fundort der MHD-Angabe kann hingewiesen werden (z.B. „siehe Deckel“, 
„siehe Bodenetikett“); ggf. mit Lagerungshinweis (z.B. „nach Anbruch kühlen“) 

• ggf. Nährwert-Deklaration (gemäß Artikel 29ff. LMIV). Diese kann entfallen, wenn die 
Produkte von kleinen handwerklichen Betrieben hergestellt und in kleinen Mengen im 
lokalen Umfeld vermarktet werden. 

Alle Kennzeichnungselemente (außer der Füllmengenangabe) müssen eine Schriftgröße von 
mindestens 1,2 mm (bezogen auf die kleinen Buchstaben) aufweisen. 
Zusätzlich sind für Konfitüren (Produkte gemäß Anl. 1 der KonfV) die verwendeten 
Fruchtart(en) in absteigender Reihenfolge des Gewichtsanteils (auch „Mehrfrucht“, wenn 
mehr als drei Fruchtarten verwendet werden) in der Bezeichnung, sowie der Fruchtgehalt 
und der Gesamtzuckergehalt anzugeben (im selben Sichtfeld wie die Bezeichnung). 

Tab. 2: Kennzeichnung 

 
Konfitüre extra, Gelee extra 
(vgl. Etiketten-Beispiel B) 

Konfitüre (Marmelade
1
), 

Gelee 
Fruchtaufstrich 
(vgl. Etiketten-Beispiel A) 

Fruchtgehalt 
„hergestellt aus … g Früchten 
je 100g“ (mit diesem Wortlaut!) 

„hergestellt aus … g Früchten 
je 100g“ (mit diesem 
Wortlaut!) 

im Rahmen des Zutaten-
Verzeichnisses  

Zuckergehalt5) 
„Gesamtzuckergehalt … g je 
100 g“ (mit diesem Wortlaut!)4 

„Gesamtzuckergehalt … g je 
100 g“ (mit diesem Wortlaut!)4 

Angabe nicht erforderlich 

4) Refraktometerwert der Saccharoseskala. Die Angabe des Gesamtzuckergehaltes kann entfallen, wenn 
eine nährwertbezogene Angabe für Zucker gemacht wird. 

5) Angabe ist nicht erforderlich, wenn eine Nährwertdeklaration gemäß VO (EG) 1169/2011 gemacht wird 

Achtung, Fehlerquellen! 

• Die Nennung der Frucht in der Verkehrsbezeichnung bei Fruchtaufstrichen (z.B. 
„Erdbeer-Fruchtaufstrich“) oder Fruchtabbildungen auf dem Etikett ziehen die 
zwingende Notwendigkeit einer %-Angabe für den Fruchtgehalt nach sich! 

• Bei Verwendung der Bezeichnung „Gelierzucker“ in der Zutatenliste müssen alle 
Zutaten des Gelierzuckers (üblicherweise: Zucker, Geliermittel Pektine, 
Säuerungsmittel Zitronensäure, bei so genannten „2:1 oder 3:1- Gelierzuckern“ oft 
auch ein Konservierungsmittel) einzeln aufgelistet werden! 

• Gelierzucker mit Konservierungsmitteln sind für die Herstellung von Gelee, Konfitüre 
und Marmelade nicht verwendbar, siehe Tabelle 1. 
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• Wenn Zucker durch Süßungsmittel ersetzt wird, muss das direkt an der Bezeichnung 
vermerkt werden: „Fruchtaufstrich mit Süßungsmittel“ 

• Die Bezeichnungen „Öko“ oder „Bio“ dürfen nur verwendet werden, wenn die 
Anforderungen der EG-Öko-Verordnung VO (EG) 834/2007 erfüllt sind (Zulassung 
durch eine Öko-Kontrollstelle!). 

Etikettenbeispiele (die Elemente in den Kästchen sind jeweils Pflichtangaben!): 

Beispiel A        Beispiel B 
 

 

Rechtsgrundlagen: 

o Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel 
(Lebensmittelinformationsverordnung LMIV) (ABl. Nr. L 304 S. 18) 

o Richtlinie 2001/113/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 über Konfitüren, Gelees, Marmeladen 
und Maronenkrem für die menschliche Ernährung (ABl. Nr. L 10 S. 67)  

o Verordnung über Konfitüren und einige ähnliche Erzeugnisse (Konfitürenverordnung - KonfV) vom 
23. Oktober 2003 (BGBl. I S. 2151)  

o Fertigpackungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 
451, 1307) 

o Verordnung über die Zulassung von Zusatzstoffen zu Lebensmitteln zu technologischen Zwecken 
- Zusatzstoff-Zulassungsverordnung (ZZulV) vom 29. Januar 1998 (BGBl. I S. 230) ( 

o Los-Kennzeichnungs-Verordnung (LKV) vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 1022) 

in jeweils gültiger Fassung. 

 
Dieses Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Andere Rechtsbereiche 
werden nicht berührt. 

Weitere Merkblätter liegen vor.  
LM-05-MBL-509-PM: Kennzeichnung von Fertigpackungen 

Rückfragen / Auskünfte erteilt: 

Landkreis Potsdam-Mittelmark, Fachbereich 3, Fachdienst Veterinärwesen und 
Lebensmittelüberwachung, Tel: 03381/533 271 


